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Grundgesetz  

für die  

Bundesrepublik 
Deutschland 

Art 20a 
Der Staat schützt auch in Verantwor-
tung für die künftigen Generationen 
die natürlichen Lebensgrundlagen 
und die Tiere im Rahmen der verfas-
sungsmäßigen Ordnung durch die Ge-
setzgebung und nach Maßgabe von 
Gesetz und Recht durch die vollzie-
hende Gewalt und die Rechtspre-
chung. 

des Grundgesetzes der Bundes-
republik Deutschland. 

• Die Verpflichtung, einen Teil der 
Ackerflächen für den Natur-
schutz (Biodiversität!) brachlie-
gen zu lassen, wurde aufge-
weicht bzw. ausgesetzt, um die 
Produktionsmengen zu erhöhen. 
Dies dient besonders der Produk-
tion von Futtermitteln für die 
Fleischerzeugung und der Bio-
gaserzeugung (die ist nicht bio, 
sondern einfach eine Subvention 
für die Landwirtschaft). Dies wi-
derspricht Art 20a des Grundge-
setzes der Bundesrepublik 
Deutschland. 

• Die Erleichterung von Abschüs-
sen (Entnahme) von Wölfen nach 
Nutztierrissen ist eine Aufwei-
chung des Artenschutzes. Dies 
widerspricht Art 20a des Grund-
gesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland.  

Ich habe den Eindruck, dass in dieser 
Bundesregierung jedes Gesetz daraufhin 
geprüft wird, ob nicht mindestens ein 
Element umwelt- oder klimaschädlich 
ist. Ohne eine gewisse Klima- und Um-
weltschädlichkeit scheint hier kein Ge-
setz zustimmungsfähig zu sein. 

Umwelt- und 
Klimaschutz 

unter einer CDU/CSU/SPD – Regierung, 
 

dass bedeutet (kleine Auswahl – kein Anspruch auf Voll-
ständigkeit): 

• Mehr Geld für Pendler, da die Pendlerpauschale 
ab dem ersten Kilometer erhöht wird. Damit 
wird das Autofahren billiger. In Kombination mit 
der Abschaffung des „Verbrenner-Aus“ wird da-
mit umweltzerstörendes und klimawandelstär-
kendes Verhalten belohnt. Dies widerspricht Art 
20a des Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland. 

• Die Neuzulassung von Verbrenner – Kfz wird 
über 2025 erlaubt sein, da die Bundesregierung 
dies in der EU durchsetzen will bzw. durchge-
setzt hat. Damit wird der Verkehrssektor auch 
weiterhin seine Klimaziele nicht einhalten kön-
nen und sich von der Einhaltung derselben zu-
künftig noch weiter entfernen. Dies wider-
spricht Art 20a des Grundgesetzes der Bundes-
republik Deutschland. Technologieoffenheit, 
ein tolles Wort, wird wie eine Monstranz vor 
sich hergetragen um alte Geschäftsmodelle der 
europäischen, besonders der deutschen Autoin-
dustrie, auf Kosten zukünftiger Generationen zu 
schützen. Dadurch wird die Technologieführer-
schaft der chinesischen Autoindustrie verstärkt 
und zukünftige Arbeitsplätze in Deutschland 
extrem gefährdet. 

• Durch das Genehmigungsbeschleunigungsge-
setz wurde der Ausbau von über 140 Autobahn-
projekten in den Rang des „überragenden öf-
fentlichen Interesses“ gehoben. Dadurch wer-
den Umweltverträglichkeitsprüfungen verkürzt 
und Biotopverbünde zerschnitten. Außerdem 
wird dadurch der verbrennerbetriebene und 
dadurch besonders umweltschädliche Individu-
alverkehr gestärkt. Dies widerspricht Art 20a 
des Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland. 

• Weiterhin wird es kein generelles Tempolimit 
geben. Damit wird weiterhin auf eine sofort 
wirksame und kostenlose CO2-Einsparung ver-
zichtet. Dies widerspricht Art 20a des Grundge-
setzes der Bundesrepublik Deutschland. 

• Die Abschaffung des Steuer-
privilegs auf Agrardiesel 
wurde von der aktuellen 
Bundesregierung aufgeho-
ben. Landwirte zahlen damit 
wesentlich weniger Steuern 
auf Agrardiesel. Damit wird 
ein hoher Verbrauch von 
Diesel „belohnt“ und damit 
der CO2 – Ausstoß zumin-
dest nicht gesenkt. Dies wi-
derspricht Art 20a des 
Grundgesetzes der Bundes-
republik Deutschland. 

 • Die Ticketsteuer im Flugverkehr 
wurde gesenkt. Damit wird die kli-
maschädlichste Verkehrsform staat-
lich subventioniert. Dies wider-
spricht Art 20a des Grundgesetzes 
der Bundesrepublik Deutschland. 

• Die Bundesregierung betont die 
Gas-Infrastruktur (LNG-Terminals) 
und die Diskussion um eine längere 
Nutzung fossiler Energieträger zur 
angeblichen Sicherung der Netzsta-
bilität. Dies erhöht langfristig den 
CO2 - Ausstoß und der Ausbau von 
Wind- und Sonnenenergie wird un-
wirtschaftlicher und damit ge-
bremst. Dies widerspricht Art 20a 
des Grundgesetzes der Bundesre-
publik Deutschland. 

• Die ursprünglichen, strengeren Vor-
gaben für den Heizungstausch (Ge-
bäudeenergiegesetzes (GEG) wer-
den zeitlich gestreckt, zum Teil auf-
gehoben und mit mehr Ausnah-
meregelungen versehen, was die 
Wärmewende verlangsamt. Damit 
bleibt der CO2 - Ausstoß im gesam-
ten Gebäudesektor auch zukünftig 
viel zu hoch. Dies widerspricht Art 
20a des Grundgesetzes der Bundes-
republik Deutschland. 

• Auf EU-Ebene und in der nationalen 
Umsetzung gibt es deutliche Locke-
rungen bei den Vorgaben zur Redu-
zierung von Pestiziden, um die Land-
wirtschaft in Zeiten steigender Kos-
ten zu entlasten. Dies ist ein Rück-
schritt für die Biodiversität, welche 
Lebensgrundlage aller Menschen ist. 
Dies widerspricht Art 20a  

Wer darf wen wann töten? 
Im Laufe der Entwicklung des Menschen und 
seiner Gesellschaften wurde das Recht des 
Stärkeren mit der Zeit durch das Gewaltmo-
nopol des Staates ersetzt. Dieses wurde 
durch nationales Recht und Gerichte be-
gründet bzw. kontrolliert. Um zwischen-
staatliche Kriege zu verhindern bzw. zu be-
grenzen wurde internationales Recht zu 
Grundlage des Zusammenlebens. Alle natio-
nalen und internationalen Normen verbie-
ten die Tötung von Menschen ohne den 
Nachweis individueller Schuld und eines Ge-
richtsurteils. 

Dies gilt selbstverständlich nicht, wenn 
westliche (Nicht-) Demokratien Menschen 
ohne eine rechtliche Grundlage töten lassen. 
Dann gilt wieder das Recht des Stärkeren! 
Beispiele? 

Auf Anweisung von Präsident Trump werden 
Boote aus Venezuela in der Karibik und im 
Pazik versenkt und ihre Besatzungen getö-
tet, weil sie angeblich Drogen transportie-
ren. Es gibt keinerlei Beweise und das Vorge-
hen ist völkerrechtswidrig.  

Im Gazastreifen wurden als Reaktion auf den 
Terroranschlag der Hamas mehr als 70000 
(überwiegend Zivilisten, Frauen, Kinder) Pa-
lästinenser durch Israels Armee getötet. Is-
rael tötet weltweit angebliche Feinde durch 
Geheimdienstoperationen ohne Nachweis-
einer individuellen Schuld oder Gerichtsur-
teile. 

Die US-geführten Kriege im Irak und in Af-
ghanistan wurden aus ideologischen Grün-
den in erster Linie gegen Muslime geführt. 

In China ruft die Tötung von muslimischen U-
iguren nicht einmal mehr Spuren eines inter- 

internationalen Protests hervor. 
Werden Menschen jüdischen 
Glaubens irgendwo auf der Welt 
getötet, dann scheint dies in den 
westlichen Medien die 
schlimmste Tötung eines Men-
schen überhaupt zu sein, auf je-
den Fall schlimmer als die Tö-
tung eines Christen oder eines 
Muslims, falls diese überhaupt 
wahrgenommen wird. 

Zusammenfassend lässt sich sa-
gen, dass die Tötung von Musli-
men weltweit (Naher Osten, Af-
ghanistan, China, …) offenbar 
keinerlei Rechtsnorm mehr un-
terliegt. 

Wenn sich Muslime gegen diese 
Willkür und Gewalt wehren, 
wird dieser Widerstand als Argu-
ment für noch mehr Gewalt ver-
wendet. 

Mörderischer Menschen- und 
Völkerrechtsbruch ist im „west-
lichen politischen und medialen 
Blick“ nur noch dann ein Rechts-
bruch, wenn er den eigenen po-
litischen oder wirtschaftlichen 
Zielen widerspricht. 

Die nicht durch Rechtsnormen 
legitimierte Tötung von Men-
schen wird von der christlich / 
jüdisch geprägten westlichen 
Welt nur dann kritisiert, wenn 
Christen / Juden davon betrof-
fen sind. 

Gelobt sei Gott!  
Natürlich nur der 
christliche Gott!  


